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unter Hinweis auf die Ziele der Erklärung über eine Kultur des Friedens287 und des Aktionsprogramms
für eine Kultur des Friedens288,

unter erneutem Hinweis auf die Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1980
über internationale Jahre und Jahrestage und die Resolutionen der Generalversammlung 53/199 vom 15. De-
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mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Anstrengungen, die die Allianz der Zivilisationen der Ver-
einten Nationen laufend unternimmt, um in Zusammenarbeit mit Regierungen, internationalen Organisatio-
nen, Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Gruppen sowie mit Medien und Unternehmensführern mittels ei-
ner Reihe praktischer Projekte auf den Gebieten Jugend, Bildung, Medien und Migration eine Kultur des
Friedens zu fördern,

begrüßend
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9. würdigt die Zivilgesellschaft, die nichtstaatlichen Organisationen und die jungen Menschen für ih-
re Tätigkeiten zur weiteren Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, unter anderem
durch ihre Kampagne zur Schärfung des Bewusstseins für eine Kultur des Friedens und für die friedliche Bei-
legung von Streitigkeiten; 

10. ermutigt die Zivilgesellschaft und die nichtstaatlichen Organisationen, ihre Anstrengungen zur
Förderung einer Kultur des Friedens weiter zu verstärken, unter anderem durch die Verabschiedung eines ei-
genen Aktivitätenprogramms zur Ergänzung der Initiativen der Mitgliedstaaten, der Organisationen des Sys-
tems der Vereinten Nationen und anderer internationaler und regionaler Organisationen, im Einklang mit der
Erklärung über eine Kultur des Friedens290 und dem Aktionsprogramm; 

11. begrüßt den Beschluss der Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie-
hung, Wissenschaft und Kultur vom 10. November 2011, den 30. April zum Internationalen Tag des Jazz
auszurufen297, und fordert die Mitgliedstaaten auf, aktiv an der Begehung des Internationalen Tages des Jazz
mitzuwirken, um den interkulturellen Austausch und die Verständigung zwischen den Kulturen weiterzuent-
wickeln und zu verstärken und so gegenseitiges Verständnis und Toleranz zu schaffen; 

12. betont die Rolle der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
bei der Mobilisierung aller maßgeblichen Interessenträger innerhalb und außerhalb des Systems der Verein-
ten Nationen für die Unterstützung der kulturellen Vielfalt, des interkulturellen Dialogs und einer Kultur des
Friedens und bittet die Organisation, die Kommunikation und die Kontaktarbeit weiter zu verstärken, unter
anderem über die Website für die Kultur des Friedens;

13. bittet die Mitgliedstaaten, alle Teile des Systems der Vereinten Nationen und die zivilgesellschaft-
lichen Organisationen, namentlich den Ausschuss nichtstaatlicher Organisationen bei den Vereinten Natio-
nen für den Internationalen Friedenstag, der Begehung des Internationalen Friedenstags am 21. September je-
des Jahres als eines Tages, an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen, im Einklang mit Re-
solution 55/282 der Generalversammlung vom 7. September 2001, zunehmende Aufmerksamkeit zu wid-
men;

14. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung, gegebenenfalls und im Rahmen der vorhande-
nen Mittel die Einberufung eines hochrangigen Forums zu erwägen, das der Durchführung des Aktionspro-
gramms gewidmet ist und das anlässlich des Jahrestags seiner Verabschiedung am oder um den 13. Septem-
ber abgehalten wird;

15. bittet den Generalsekretär, im Rahmen der vorhandenen Mittel, im Benehmen mit den Mitglied-
staaten und unter Berücksichtigung der Bemerkungen der zivilgesellschaftlichen Organisationen Mechanis-
men und Strategien, insbesondere Strategien auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechno-
logie, für die Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms zu erkunden und eine Informationskam-
pagne einzuleiten, um das Aktionsprogramm und seine acht Aktionsbereiche weltweit besser bekannt zu ma-
chen und so ihre Durchführung zu fördern;

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung einen
Bericht über die zur Durchführung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen und über verstärkte Aktivitäten
der Vereinten Nationen und der ihnen angeschlossenen Organisationen zur Durchführung des Aktionspro-
gramms und zur Förderung einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit vorzulegen; 

17. beschließt, den Punkt „Kultur des Friedens“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 67/107

Verabschiedet auf der 58. Plenarsitzung am 17. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.47 und Add.1, eingebracht von: Afghanistan, Algerien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangla-
desch, Belarus, Benin, Bhutan, Chile, Côte d’Ivoire, El Salvador, Eritrea, Georgien, Grenada, Guinea, Guyana, Hon-
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